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  GZ. RV/0458-S/07 
 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der C.U., Wirtschaftsprüferin und 

Steuerberaterin, 5020 Salzburg, Raphael-Donner-Straße 13, vom 19. Juni 2007 gegen den 

Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Stadt, vertreten durch Dr. Josef Inwinkl, vom 11. Juni 

2007 betreffend die Festsetzung eines Säumniszuschlages gemäß § 217 Abs. 1 BAO wie folgt 

entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Nebengebührenbescheid vom 11.Juni 2007 wurde der Abgabepflichtigen C.U. gemäß § 

217 Abs. 1 und 2 BAO ein erster Säumniszuschlag in Höhe von € 490,38 vorgeschrieben, weil 

die Umsatzsteuer für den Zeitraum März 2007 nicht spätestens am Fälligkeitstag, dem 

15.5.2007, entrichtet wurde. 

Mit Anbringen vom 19.Juni 2007 wurde gegen diesen Bescheid berufen und die Stornierung 

des Säumniszuschlages beantragt. Es wurde ausgeführt, dass eine verspätete Entrichtung der 

Umsatzsteuer nicht vorliege, weil deren Bezahlung durch die Übertragung des Guthabens von 

StrNr. xxx erfolgen sollte. Rechtzeitig am 15.5.2007 sei die U 31 zur dieser Steuernummer 

elektronisch übermittelt worden. Das Übermittlungsprotokoll, aus welchem die korrekte 

Übermittlung der U 31 hervorgehe, werde in der Anlage vorgelegt. Aus Sicht der 

Berufungswerberin wurde der Antrag auf Verwendung des Finanzamtsguthabens und die 

Übertragung des Betrages von € 24.518,80 korrekt durchgeführt. Zusätzlich werde erwähnt, 
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dass aufgrund der nicht erfolgten Übertragung per 15.5.2007 ein paar Tage später nochmals 

ein Übertragungsantrag über diesen Betrag gestellt wurde.  

Mit Berufungsvorentscheidung vom 26.Juni 2007 hat das Finanzamt diese Berufung als 

unbegründet abgewiesen und im Wesentlichen festgestellt, dass die Umsatzsteuer 03/07 erst 

mit der Durchführung der Umbuchung am 30.5.2007 entrichtet wurde. Die 

Umsatzsteuervoranmeldung für März 2007 sei zur Steuernummer xxx mit einer Gutschrift von 

€ 51.504,03 geltend gemacht worden, mit 16.Mai 2007 sei ein Rückzahlungsantrag 

elektronisch eingebracht worden, der auch unverzüglich erledigt wurde. Ein 

Umbuchungsantrag auf StrNr. YYY sei jedoch erst am 30.5.2007 elektronisch eingelangt. 

Durch den am 24.Juli 2007 eingelangten Vorlageantrag gilt diese Berufung wiederum als 

unerledigt. Die Berufungswerberin führt ergänzend aus, dass der Umbuchungsantrag 

nochmals per Fax eingebracht wurde, nachdem der auf elektronischem Weg eingebrachte 

Umbuchungsantrag vom 16.5.2007 nicht durchgeführt worden war. Mit der Berufung sei die 

elektronische Übermittlung des Formulars U 31 nachgewiesen worden. Das Finanzamt habe 

nicht nachgewiesen, dass der Antrag auf Verwendung des Guthabens nicht gestellt wurde. Die 

rechtzeitige Stellung des Umbuchungsantrages sei durch das Übermittlungsprotokoll der H.K.-

GmbH nachgewiesen.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 217 Abs. 1 tritt mit Ablauf eines bestimmten Fälligkeitstages die Verpflichtung zur 

Entrichtung eines Säumniszuschlages (SZ) ein, wenn die betreffende Abgabenschuld nicht 

spätestens am Fälligkeitstag entrichtet wird. Unter Entrichtung ist dabei die Tilgung der 

Abgabenschuld durch Zahlung oder sonstige Gutschrift zu verstehen. Ob eine Abgabe 

spätestens am Fälligkeitstag entrichtet wurde, beurteilt sich aus sachlicher (verrech-

nungstechnischer) Hinsicht nach den §§ 213 und 214 BAO, in zeitlicher Hinsicht danach, ob 

die im § 210 leg. cit. oder in anderen Abgabengesetzen vorgesehenen Fälligkeiten eingehalten 

wurden. Nach Abs. 2 leg. cit. beträgt der (erste) Säumniszuschlag 2 % des nicht zeitgerecht 

entrichteten Abgabenbetrages.  

Im Gegenstandsfall steht die Vorschreibung des SZ im Zusammenhang mit der verspäteten 

Entrichtung der Umsatzsteuervorauszahlung für den Zeitraum März 2007. Unbestritten ist, 

dass diese Vorauszahlung von € 24.518,80 bis zum Fälligkeitstag, dem 15.5.2007, nicht durch 

Zahlung abgedeckt wurde. Die Berufungswerberin beabsichtigte, diesen Abgabenbetrag durch 

Umbuchung von einem anderem Abgabekonto abzudecken, was allerdings nicht zeitgerecht 

zustande kam.  
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Nach der Aktenlage wurde am 15.Mai 2007 zur StrNr. xxx die Umsatzsteuervoranmeldung für 

März 2007 mit einer Gutschrift in Höhe von € 51.504,03 beim Finanzamt eingereicht. Mit 

16.05.2007 wurde elektronisch ein Rückzahlungsantrag über  

€ 26.985,23 eingebracht, der seitens des Finanzamtes mit 21.5.2007 antragsgemäß 

durchgeführt wurde. Der von der Berufungswerberin angesprochene Umbuchungsantrag 

(ebenfalls) vom 16.05.2007 ist beim Finanzamt jedoch nicht eingelangt. Ein 

Umbuchungsantrag auf StrNr. YYY ist, wie das Finanzamt in der Berufungsvorentscheidung 

zutreffend ausführt, erst am 30.Mai 2007 eingelangt.  

Es wird seitens der Rechtsmittelbehörde nicht in Abrede gestellt, dass die Bw. versuchte, den 

Umbuchungsantrag rechtzeitig an das Finanzamt zu übermitteln, allerdings ist dieser Antrag 

aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen nicht eingelangt. Aus dem von der 

Berufungswerberin ins Treffen geführten Übermittlungsprotokoll ist zwar ersichtlich, dass am 

15.5.2007 um 16.12 Uhr eine Sendung an das Finanzamt übertragen wurde, es ist aber nicht 

ersichtlich, was bzw. welches Anbringen auf elektronischem Weg abgegeben wurde. Das 

genannte Übermittlungsprotokoll kann somit nicht beweisen, dass der strittige 

Umbuchungsantrag rechtzeitig eingebracht wurde.  

Andererseits werden beim Finanzamt alle auf elektronischem Weg einlangenden Sendungen 

automatisch erfasst um sie zu registrieren und einer entsprechenden Bearbeitung zuführen zu 

können. Nach dem vorliegenden Auszug aus diesen Registerdaten ist am 16.5.2007 zwar ein 

Rückzahlungsantrag eingelangt, nicht aber ein Umbuchungsantrag. Ein Umbuchungsantrag 

wurde erst am 30.Mai 2007 angemerkt und unverzüglich am 31.5.2007 abgewickelt. Mit 

diesem Datum wurde ein Betrag von € 24.518.—auf das Abgabenkonto der 

Berufungswerberin übertragen und deckte dort die noch offene Umsatzsteuer ab. Der Anfall 

des Säumniszuschlages konnte damit aber nicht mehr verhindert werden, weil nach § 211 

Abs. 1 lit g BAO bei Umbuchung von Guthaben eines Abgabepflichtigen auf 

Abgabenschuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen die Abgaben am Tag der 

nachweislichen Antragstellung als entrichtet gelten. Dieser Tag war im vorliegenden Fall der 

30.Mai 2007.  

Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass es sich beim Verfahren betreffend die 

Festsetzung eines Säumniszuschlages um ein reines Formalverfahren handelt, bei dem einzig 

auf formelle Kriterien wie Fälligkeit, Zahlungstermin und Zahlungsfrist sowie Entrichtung bzw. 

Nichtentrichtung abzustellen ist. Subjektive Aspekte, wie die Frage nach dem Verschulden an 

der verspäteten Entrichtung, sind im Verfahren betreffend die Festsetzung eines 

Säumniszuschlages nicht zu berücksichtigen.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  



Seite 4 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Salzburg, am 11. Februar 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


